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Genau in diesem Punkt unterscheidet sich
unsere Optik von derjenigen der poiiti-
sehen Frauengruppen. Als parteipolitisch
unabhängigem Verein, zu dessen Zwek-
ken der Einsatz für die unbeschränkte
Zusammenarbeit von Mann und Frau auf
allen Gebieten des öffentlichen Lebens
zählt, kann und darf es uns nicht darum
gehen, ob ein Sitz auf der bürgerlichen
oder irgendeiner anderen politischen Sei-
te bleibt. Uns geht es darum, eine bessere
Integration der Frau im politischen Le-
ben zu erreichen, weil wir finden, die zah-
lenmässige Untervertretung sei viel zu
ausgeprägt und der Bestand an geschei-
ten, fähigen Frauen sei noch lange nicht
ausgeschöpft. Der vor über 80 Jahren be-
gonnene, mühevolle Einsatz unseres Ver-
eins erfolgte mit dem Ziel der vollständi-
gen Gleichberechtigung der Frau; sich
mit Stimm- und aktivem Wahlrecht, aber
kaum wahrgenommenem passivem Wahl-
recht, zufriedenzugeben, hiesse, auf hal-
bem Weg stehen zu bleiben.

Neutralität im Sinne der Nichtteilnahme
darf deshalb nicht unsere Haltung sein.
Unsere Unabhängigkeit muss vielmehr
dadurch zum Ausdruck kommen, dass
wir alle Kandidatinnen, die Mitglied unse-
res Vereins sind und damit dessen Zielset-
zungen bejahen, unterstützen, gleichgül-
tig welcher politischen Partei sie angehö-
ren. Voraussetzung ist allerdings, dass
diese Partei die Grundsätze unserer De-
mokratie vertritt.

Wir freuen uns, dass die Frauengruppen
aller dieser Parteien Kollektivmitglied
unseres Vereins sind und dass sie Frauen
in unseren Vorstand delegieren. Die un-
terschiedlichen politischen Blickfelder
werden respektiert und wir haben volles
Verständnis, wenn die politischen Frauen-
gruppen die Kandidaten und die Empfeh-

lungen ihrer Partei unterstützen. Doch
freuen wir uns, wenn es gelingt, ein ge-
meinsames Unternehmen durchzuführen
wie beispielsweise die Kundgebung für
das neue Kindesrecht im letzten Sommer.
Ein Grund zur Anerkennung scheint uns
auch das Ereignis, dass der mehrheitlich
aus bürgerlichen Frauen zusammenge-
setzte Vorstand einer parteipolitisch un-
abhängigen Organisation beschliesst, eine
sozialdemokratische Kandidatin zu unter-
stützen. Solidarität — und ohne Solidari-
tät werden die Frauen kaum weiterkom-
men — beginnt nämlich, indem man sie
übt. Margrit Baumann

Gleiche Rechte für Mann
und Frau
Mitte Dezember 1976 wurde die Initiative
«Gleiche Rechte für Mann und Frau» im
Bundeshaus eingereicht. Mitte Januar teil-
te die Bundeskanzlei mit, dass sie for-
mell zustande gekommen ist. Von insge-
samt 57 531 eingereichten Unterschriften
sind 57 296 gültig.
Die Lancierung der Initiative, welche die
Gleichberechtigung der Frau in Gesell-
schaft, Familie, Beruf, Schule und Berufs-
bildung fordert, wurde im Januar 1975
vom grossen schweizerischen Frauen-
kongress in Bern beschlossen. Das Sam-
mein der Unterschriften im ganzen Land
erforderte einen grossen Einsatz und har-
te Arbeit für das Initiativkomitee, das von
Dr. Lydia Benz-Burger präsidiert wird. AI-
len diesen Frauen, aber auch allen
Schweizer Bürgerinnen und Bürgern, die
sich durch ihre Unterschrift zur Gleichbe-
rechtigung der Frau bekannten, sei herz-
lieh gedankt.
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